
Prüfungsordnung  
für den Studiengang „Master of Laws“ (LL.M.)  

an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät  
der Ernst- Moritz- Arndt- Universität Greifswald 

vom 28. Mai 2008 
 
Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, 
zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-
V S. 539)2, erlässt die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald die folgende 
Prüfungsordnung für den Studiengang „Master of Laws“ (PO LL.M.) als 
Satzung: 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Regelungsgegenstand, Masterprogramme 
§ 2 Zulassungsvoraussetzungen  
§ 3 Zweck der Masterprüfung 
§ 4 Dauer und Umfang des LL.M.- Studiums 
§ 5 Vergabe von Leistungspunkten nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) 
§ 6 Wahlmöglichkeiten 
§ 7 Praktikum 
§ 8 Bestehen der Prüfung, Akademischer Grad 
§ 9 Gegenstände und Arten der Prüfungen 
§ 10 Zulassung zur Modulprüfung 
§ 11 Zulassung zur Abschlussprüfung 
§ 12 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 13 Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten 
§ 14 Masterarbeit 
§ 15 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 16 Benotungen 
§ 17 Prüfungsvorbereitung 
§ 18 Prüfungstermine 
§ 19 Abweichung von Regelprüfungsterminen 
§ 20 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 21 Wiederholung von Prüfungen und der Masterarbeit 
§ 22 Freiversuch 
§ 23 Verfahren bei Krankheit 
§ 24 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 25 Ungültigkeit der Prüfung 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 27 Verfahren bei belastenden Entscheidungen 
§ 28 Prüfungsausschuss 
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Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 13 
Regelungsgegenstand, Masterprogramme 

 
(1) Diese Prüfungsordnung regelt das Prüfungsverfahren im Studiengang 
„Master of Laws“ (LL.M.) der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.  
 
(2) Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät bietet folgende zum 
„Master of Laws“ (LL.M.) führende Programme, im Folgenden 
Masterprogramme genannt, an: 
 

a) Master of Laws in Comparative Law and EU Law 
b) Master of Laws in Tax Law 

 
Die Prüfungsanforderungen für die einzelnen Programme ergeben sich aus 
Anlage 1 zu dieser Prüfungsordnung, die Bestandteil dieser Ordnung ist.  
 
(3) Lehrveranstaltungen können auch in englischer Sprache abgehalten 
werden. 
 
 

§ 2 
Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Die Zulassung zu den LL.M.-Studiengängen setzt materiell voraus einen 
ersten berufsqualifizierenden Abschluss in Form des Bestehens: 
 

1. einer LL.B.-Prüfung einer inländischen wissenschaftlichen 
Hochschule mit mindestens der Note „befriedigend“ (3,0) oder 
 
2. der Abschlussprüfung eines sonstigen rechtswissenschaftlichen 
Studiums einer inländischen wissenschaftlichen Hochschule mit 
mindestens der Note „befriedigend“ oder 
 
3. der Abschlussprüfung eines rechtswissenschaftlichen Studiums einer 
ausländischen wissenschaftlichen Hochschule, die der in Nr. 1 
genannten Prüfung gleichwertig ist, mit entsprechender Note 
 

(2) Zuständig für die Entscheidung nach Absatz 1 Nr. 3 ist der Fakultätsrat 
nach Stellungnahme des Prüfungsausschusses. Der Prüfungsausschuss kann 
zur Feststellung der fachlichen Qualifikation und Eignung des Bewerbers 
dessen Teilnahme an einem Auswahlgespräch anordnen. 
 
                                                 
3Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Prüfungsordnung beziehen sich in 
gleicher Weise auf Frauen und Männer.  
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(3) Von den in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen kann nur 
aus wichtigen Gründen, die der Bewerber schriftlich darzulegen hat, 
aufgrund eines beim Dekan zu stellenden Antrags befreit werden. Die 
Befreiung kann von der Erfüllung von Auflagen abhängig gemacht werden. 
Von dem Erfordernis eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses kann 
nicht befreit werden. 
 
(4) Über die Befreiung von den Zulassungsvoraussetzungen entscheidet der 
Fakultätsrat nach Stellungnahme des Prüfungsausschusses mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder. 

 
 

§ 3  
Zweck der Masterprüfung 

 
Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Kandidat 
selbständig und vertieft rechtswissenschaftliche Probleme, auch in ihren 
Wissenschaftsdisziplinen übergreifenden Bezügen, erörtern und lösen kann 
und ob er wissenschaftliche Kenntnisse und Lösungen mit praktischen 
Anforderungen zu verbinden vermag. 
 
 

§ 4 
Dauer und Umfang des LL.M.- Studiums 

 
(1) Die Zeit, in der in der Regel das Masterstudium mit dem Mastergrad 
abgeschlossen werden kann (Regelstudienzeit), wird in Anlage 1 dieser 
Ordnung geregelt.  
 
(2) Der Studienumfang (work load) für jedes Semester beträgt im 
Durchschnitt 900 Stunden. 

 
 

§ 5 
Vergabe von Leistungspunkten nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) 
 
(1) Das ECTS (European Credit Transfer System) dient der quantitativen 
Bemessung von Studienleistungen. Leistungspunkte nach dem ECTS sind 
damit ein Maß für die mit einem Modul verbundene Arbeitsbelastung des 
Studierenden. 
 
(2) Leistungspunkte werden nur gegen den Nachweis einer in einem Modul 
individuellen oder eigenständig abgrenzbaren erbrachten Leistung oder für 
ein gemäß § 7 dieser Prüfungsordnung absolviertes Praktikum oder einen 
Auslandsaufenthalt vergeben. Eine individuelle oder eigenständig 
abgrenzbare Leistung kann insbesondere als mündliche Prüfung, Klausur 
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oder als schriftliche Hausarbeit erbracht werden. Für die Vergabe von 
Leistungspunkten genügt das Bestehen. 
 
(3) Als regelmäßige Arbeitsbelastung werden 900 Arbeitsstunden je 
Semester angesetzt. Diese werden mit 30 Leistungspunkten verrechnet. 
 
(4) Die Zahl der Leistungspunkte für ein Modul oder ein Praktikum wird 
durch die Anzahl der Arbeitsstunden bestimmt, die ein durchschnittlich 
begabter Studierender in Bezug auf das entsprechende Modul für 
Anwesenheit, Vor- und Nachbereitung aufwenden muss. Die Summe dieser 
Arbeitsstunden wird entsprechend Absatz 3 durch 30 geteilt und auf eine 
ganze Zahl gerundet. 
 
 

§ 6 
Wahlmöglichkeiten 

 
Im Rahmen eines in den programmspezifischen Regelungen (Anlage 1, 
jeweils § 2) ausgewiesenen Wahlmoduls können die Studierenden aus 
mehreren je nach Kapazität angebotenen Lehrveranstaltungen auswählen. 
Geeignete Veranstaltungen werden spätestens in der zweiten 
Vorlesungswoche bekannt gegeben.  
 
 

§ 7 
Praktikum 

 
(1) Im Rahmen des LL.M.- Studiums ist ein Praktikum zu absolvieren. Dieses 
kann auch im Ausland absolviert werden. Dauer und Lage des Praktikums 
regelt Anlage 1 dieser Ordnung. Im Rahmen des Programms „Master of Laws 
in Comparative Law and EU Law” soll das Praktikum im Ausland absolviert 
werden. 
 
(2) Das Praktikum ist durch eine unbenotete Bescheinigung der Stelle 
nachzuweisen, an der das Praktikum absolviert wird. Das Zeugnis ist dem 
Prüfungsamt, der Praktikumsbericht zur Abschlussprüfung vorzulegen. 
 
(3) Bei Berufserfahrung oder Berufsausbildung können Studierende auf 
Antrag von der Ableistung eines Praktikums befreit werden. Der Antrag ist 
beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet rechtzeitig vor Beginn des 
Praktikums auf der Grundlage der sinngemäß geltenden Praktikumsordnung 
für den LL.B.-Studiengang an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
über die Eignung der Praktikumsstelle. Der Antrag auf Eignung ist schriftlich 
beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Die Entscheidung ist für das 
weitere Verfahren bindend. 
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§ 8 
Bestehen der Prüfung, Akademischer Grad 

 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche nach Maßgabe dieser 
Ordnung erforderlichen studienbegleitenden Modulprüfungen und die 
Abschlussprüfung sowie die Masterarbeit mit wenigstens „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurden; § 6 bleibt unberührt. 
 
(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Rechts- und 
Staatswissenschaftliche Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald den Grad eines „Master of Laws“ (LL.M.) mit Hinweis auf das vom 
Studierenden gewählte Masterprogramm. 
 
(3) Der Grad des „Master of Laws“ (LL.M.) weist einen weiteren 
berufsqualifizierenden Abschluss aus. 
 
 

§ 9 
Gegenstände und Arten der Prüfungen 

 
(1) Gegenstand der jeweiligen Modulprüfung ist das dem Modul zugeordnete 
Stoffgebiet. Gegenstand der Abschlussprüfung sind die Masterarbeit und das 
Verbundwissen aus den in den Modulen studierten Stoffgebieten. 
 
(2) Art und Umfang der in den Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen 
sind in den programmspezifischen Bestimmungen (Anlage 1) geregelt.  
 
(3) Die Abschlussprüfung wird in Form einer mündlichen Prüfung abgelegt. 

 
 

§ 10 
Zulassung zur Modulprüfung 

 
(1) Zu einer Modulprüfung kann nur zugelassen werden, wer in dem 
Semester, in dem er sich zur Prüfung meldet und die Prüfung ablegt, im 
LL.M.- Studiengang an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
eingeschrieben und nicht beurlaubt ist. 
 
(2) Der Kandidat muss die Zulassung zu jeder Modulprüfung im Rahmen des 
Freiversuchs und zur ersten Modulprüfung beantragen (Meldung). Bei der 
Wiederholung von Modulprüfungen erfolgt eine automatische Anmeldung 
durch das Zentrale Prüfungsamt. Die Meldung ist für die Prüfungen des 
Wintersemesters nur in den ersten beiden vollen Dezemberwochen, für die 
Prüfungen des Sommersemesters nur in den ersten beiden vollen 
Maiwochen zulässig (Meldefrist). Sie soll in elektronischer Form nach den 
von der Universität vorgehaltenen Verfahren erfolgen. Der Meldung sind die 
Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten 
Zulassungsvoraussetzungen beizufügen. Die Zulassung gilt als erteilt, wenn 
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nicht das Zentrale Prüfungsamt innerhalb von vier Wochen ab Ende der 
Meldefrist die Zulassung schriftlich und unter Angaben von Gründen gemäß 
Absatz 1 versagt.  
 
(3) Können Studierende die Unterlagen gemäß Absatz 2 S. 5 nicht 
rechtzeitig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise beifügen, kann der 
Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis bis zum Prüfungstermin und 
gegebenenfalls auf andere Weise zu führen. 
 
(4) Versäumen Studierende aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen 
die Meldefrist, sind diese Gründe dem Zentralen Prüfungsamt unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Auf § 24 Abs. 2 S. 2 und 3 
wird verwiesen. Erkennt das Prüfungsamt die Gründe an, so gilt die 
Meldefrist als nicht versäumt. 
 
 

§ 11 
Zulassung zur Abschlussprüfung 

 
(1) Zur Abschlussprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. in dem Semester, in dem er sich zur Prüfung meldet und die Prüfung 
ablegt, im LL.M.- Studiengang an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald eingeschrieben und nicht beurlaubt ist,  

2. die in Anlage 1 dieser Prüfungsordnung geforderten programm-
spezifischen (ECTS-kompatiblen) Leistungspunkte nachweist und 

3. die Masterarbeit eingereicht hat. 
 
(2) Der Kandidat muss die Zulassung zur Abschlussprüfung beantragen 
(Meldung). Bei der Wiederholung der Abschlussprüfung erfolgt eine 
automatische Anmeldung durch das Zentrale Prüfungsamt. Die Meldung ist 
für die Prüfung im Wintersemester nur in den ersten beiden vollen 
Dezemberwochen, für die Prüfung im Sommersemester nur in den ersten 
beiden vollen Maiwochen zulässig (Meldefristen). Sie ist schriftlich beim 
Zentralen Prüfungsamt einzureichen.  
 
(3) Der Meldung sind die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 
genannten Zulassungsvoraussetzungen beizufügen. Die 
Zulassungsvoraussetzungen gemäß Absatz 1 Nr. 2 und 3 gelten als 
rechtzeitig nachgewiesen, wenn sie spätestens bei der Abschlussprüfung 
vorliegen. 
 
(4) Sind alle Prüfungsvorleistungen erfüllt, wird dem Kandidaten eine 
Zulassung für die Abschlussprüfung erteilt, die von dem Kandidaten im 
Zentralen Prüfungsamt abzuholen und vor der Prüfung den Prüfern 
vorzulegen ist. Nur nach Vorlage der Zulassung dürfen die Prüfenden eine 
Prüfung abnehmen. Eine ohne Zulassung durchgeführte Prüfung ist 
unwirksam.  
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(5) Versäumt der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen die 
Meldefrist, sind diese Gründe dem Zentralen Prüfungsamt unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Auf § 24 Abs. 2 S. 2 und 3 
wird verwiesen. Erkennt das Prüfungsamt die Gründe an, so gilt die 
Meldefrist als nicht versäumt.  
 
 

§ 12 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nachweisen, dass 
er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt sowie spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen und sie einer Lösung 
zuzuführen vermag. 
 
(2) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen 
Prüfungsleistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem 
Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung bekannt 
zu geben.  
 
(3) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen, sind nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse 
als Zuhörer zuzulassen, es sei denn, ein Kandidat widerspricht. Die 
Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse. 
 
(4) Mündliche Prüfungsleistungen in den Modulprüfungen werden in 
Einzelprüfungen oder in Gruppenprüfungen vor zwei Prüfern oder einem 
Prüfer und einem Beisitzer erbracht. Die mündliche Prüfung soll je Kandidat 
mindestens 20 Minuten und höchstens 30 Minuten betragen. Der Prüfer hört 
vor Festsetzung der Note den Beisitzer. Ein Beisitzer darf weder prüfen noch 
bewerten. 
 
(5) Die Abschlussprüfung wird vor zwei Prüfern abgelegt. Die Dauer der 
mündlichen Abschlussprüfung beträgt etwa 60 Minuten. Die 
Abschlussprüfung bezieht sich auf den gesamten Stoff des 
Masterprogramms; dabei wird auch der im Praktikum vertiefte Prüfungsstoff 
einbezogen. Die Prüfer legen die Note gemeinsam fest. 

 
 

§ 13 
Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten 

 
(1) In Klausuren und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der Kandidat 
nachweisen, dass er in begrenzter Zeit mit den gängigen Methoden seines 
Fachs ein Problem erkennen und einer Lösung zuführen kann. 
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(2) Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten in Modulprüfungen sind in 
der Regel, zumindest aber im Falle einer Wiederholungsprüfung, von zwei 
Prüfern zu bewerten. Der erste Prüfer teilt dem zweiten Prüfer das Ergebnis 
mit. Das Bewertungsverfahren soll jeweils höchstens vier Wochen dauern, 
bei Seminararbeiten ab Ende des Seminars, in dem die Arbeit präsentiert 
wurde. Der Kandidat ist über das Ergebnis unverzüglich schriftlich zu 
informieren. 
 
(3) Die Dauer einer Klausur in einer Modulprüfung beträgt mindestens 90 
Minuten und höchstens 180 Minuten. 
 
(4) Klausuren und Hausarbeiten werden nach der Begutachtung an die 
Studierenden zurückgegeben.  
 
 

§ 14 
Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsleistung, die zeigen soll, dass der 
Studierende innerhalb einer vorgegebenen Frist ein wissenschaftliches 
Problem aus dem thematischen Bereich des vom Studierenden gewählten 
Masterprogramms selbständig bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht 
darstellen kann.  
 
(2) Die Masterarbeit kann von jedem in der Forschung und Lehre tätigen 
Professor oder sonstigem habilitierten Mitglied der Rechts- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald ausgegeben und betreut werden. 
 
(3) Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache abzufassen. Auf Antrag des 
Studierenden und im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und dem Betreuer kann der Prüfungsausschuss 
zulassen, dass die Masterarbeit in einer anderen Sprache verfasst wird; in 
diesem Fall muss sie eine Zusammenfassung in deutscher Sprache 
enthalten. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu richten und beim Zentralen Prüfungsamt 
einzureichen. 
 
(4) Die Ausgabe des Themas einer Masterarbeit setzt eine entsprechende 
Anmeldung voraus. Diese ist schriftlich beim Zentralen Prüfungsamt 
einzureichen. Sie ist nur zulässig, wenn der Kandidat zum Zeitpunkt der 
Anmeldung im LL.M.- Studiengang an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald eingeschrieben und nicht beurlaubt ist. 
 
(5) Der Kandidat soll für das Thema der Masterarbeit mindestens einen 
Vorschlag machen. Er kann dafür einen Betreuer im Sinne von Absatz 2 
vorschlagen. Sind sich Studierender und Betreuer über Thema und dessen 
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Betreuung einig, ist der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bei der 
Ausgabe des Themas daran gebunden. 
 
(6) Wer die Betreuung eines Themas ablehnt, hat dies schriftlich zu 
begründen. Findet sich für keines der vom Studierenden vorgeschlagenen 
Themen innerhalb von zwei Wochen ein Betreuer, sorgt der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses auf Antrag dafür, dass der Kandidat innerhalb von 
weiteren zwei Wochen ein Thema für eine Masterarbeit sowie einen 
entsprechenden Betreuer erhält; der Antrag ist schriftlich beim Zentralen 
Prüfungsamt einzureichen. Im Antrag sind die vorgeschlagenen Themen zu 
nennen. 
 
(7) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses. Sie kann nicht vor dem zweiten Fachsemester 
erfolgen. Thema und Zeitpunkt der Ausgabe sind aktenkundig zu machen. 
 
(8) Die Masterarbeit kann auf Antrag der Kandidaten mit Zustimmung des 
Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund 
der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien 
eindeutig abgrenzbar und eigenständig bewertbar ist und die Anforderungen 
des Absatzes 1 erfüllt. Der von den Kandidaten gemeinsam gestellte Antrag 
ist schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und 
beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Der Prüfungsausschuss 
entscheidet innerhalb von zwei Wochen. Das Zentrale Prüfungsamt teilt das 
Ergebnis dem Betreuer und den Kandidaten schriftlich mit.  
 
(9) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit entspricht einem 
Arbeitsaufwand von 900 Stunden. Die Masterarbeit ist innerhalb von neun 
Monaten anzufertigen, wenn sie studienbegleitend erbracht wird. Wird sie 
nicht studienbegleitend erbracht, ist sie innerhalb von sechs Monaten 
anzufertigen.  
 
(10) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu 
begrenzen, dass die Bearbeitungszeit gemäß Absatz 9 eingehalten werden 
kann.  
 
(11) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen 
der Fristen gemäß Absatz 9 S. 2 und 3 zurückgegeben werden. 
 
(12) Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf Antrag aus wichtigem 
Grund die Fristen gemäß Absatz 9 S. 2 und 3 um höchstens sechs Wochen 
verlängern. Die Genehmigung des Antrags muss dem Zentralen Prüfungsamt 
spätestens am Tage der Abgabe vorliegen. Krankheit gilt nur dann als 
wichtiger Grund für eine Verlängerung nach Satz 1, wenn die Erkrankung 
unverzüglich durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird. Der Antrag nach 
Satz 1 ist gegebenenfalls mit dem Attest an den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu richten und beim Zentralen Prüfungsamt 
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einzureichen. Ist aufgrund einer ärztlich bescheinigten Krankheit des 
Kandidaten die Abgabe auch innerhalb der bewilligten Verlängerungsfrist 
nicht möglich, muss das Thema der Arbeit zurückgegeben werden; diese 
Arbeit gilt als nicht unternommen. Die nochmalige Zuteilung des gleichen 
Themas für die Arbeit an diesen Kandidaten ist ausgeschlossen. 
 
(13) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit darf durch Inanspruchnahme 
eines Urlaubssemesters nicht unterbrochen werden. Wird ein 
Urlaubssemester nach Zuweisung eines Themas für die Masterarbeit 
bewilligt, muss das Thema der Masterarbeit zurückgegeben werden. Eine 
durch Inanspruchnahme eines Urlaubssemesters beendete Masterarbeit gilt 
als nicht unternommen. Die nochmalige Zuteilung des gleichen Themas für 
die Masterarbeit an den Beurlaubten ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 15  
Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 

 
(1) Bei der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er seine 
Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten 
Anteil an der Arbeit – selbständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 
 
(2) Eine maschinenschriftlich verfasste Masterarbeit ist fristgemäß in drei 
gebundenen (nur Thermo- oder Klebebindung) Exemplaren beim Zentralen 
Prüfungsamt einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
Bei einer fremdsprachlichen Arbeit gemäß § 14 Abs. 3 muss die deutsche 
Zusammenfassung mit eingebunden sein. Erfüllt die Masterarbeit diese 
Anforderungen nicht, gilt die Arbeit als „nicht bestanden“. 
 
(3) Zum Zweck der Überprüfung von Plagiaten ist eine elektronische 
Fassung der Masterarbeit beizufügen. 
 
(4) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfern zu bewerten. Einer der Prüfer soll 
derjenige sein, der das Thema der Masterarbeit ausgegeben hat. Der zweite  
Prüfer wird vom Prüfungsausschuss bestimmt. § 13 Abs. 2 S. 2 gilt 
entsprechend.  
 
(5) Weichen die Beurteilungen der Masterarbeit um 2,3 oder mehr 
voneinander ab, so bestimmt der Prüfungsausschuss einen dritten Prüfer, 
der die Note in dem durch die abweichenden Beurteilungen gezogenen 
Rahmen festsetzt (Stichentscheid), wenn die Prüfer sich nicht einigen oder 
bis auf weniger als 2,3 annähern können. 
 
(6) Bei einer Abweichung beider Prüfer um weniger als 2,3 wird der 
Mittelwert aus beiden Noten gebildet, der ohne Rundung in die Bildung der 
Gesamtnote einfließt. 
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(7) Die Dauer des Bewertungsverfahrens soll vier Wochen nicht 
überschreiten. 
 
 

§ 16  
Benotungen 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den 
jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistung sind 
folgende Noten zu verwenden: 
 
1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die erheblich über 

den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt; 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht; 

3,7; 4,0; = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt; 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr genügt. 

 
Die Noten 1,3; 1,7; 2,3; 2,7; 3,3 und 3,7 dienen der differenzierten 
Bewertung der Prüfungsleistungen. 
 
(2) Die Note für die einzelne Prüfungsleistung errechnet sich aus dem 
Durchschnitt der Einzelbewertungen der Prüfer. Besteht eine Modulprüfung 
aus mehreren Prüfungsleistungen, so errechnet sich die Note der 
Modulprüfung aus dem Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen. 
Dabei wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  
 
 

§ 17 
Prüfungsvorbereitung 

 
Vor der mündlichen Abschlussprüfung ist dem Kandidaten Gelegenheit zur 
Konsultation des Prüfers (Kontaktzeit) zu geben.  

 
§ 18 

Prüfungstermine 
 
(1) Die Abschlussprüfung soll im letzten Semester der Regelstudienzeit 
abgelegt werden. Die Masterarbeit soll im letzten Semester der 
Regelstudienzeit eingereicht werden. Die Regelprüfungstermine für die 
Modulprüfungen ergeben sich aus Anlage 1 dieser Prüfungsordnung. Die 
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Prüfungen können vor den Regelprüfungsterminen abgelegt werden, sofern 
die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind.  
 
(2) Die Modulprüfungen und Abschlussprüfungen werden in jedem Semester 
während der ersten sechs Wochen der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Der 
Prüfungsausschuss bestimmt spätestens acht Wochen vorher den genauen 
Zeitpunkt oder Zeitraum, in dem Prüfungen stattfinden (Prüfungstermin). 
Ausnahmsweise können nach Entscheidung des Prüfungsausschusses 
Modulprüfungen auch semesterbegleitend stattfinden, wenn der Umfang der 
Prüfungsleistungen, die im Anschluss an die Vorlesungszeit zu erbringen 
sind, zu unzumutbaren Prüfungsbelastungen für die Studierenden führt. Der 
veranstaltende Hochschullehrer kündigt dies spätestens in der zweiten 
Vorlesungswoche an; zwischen Ankündigung und Termin der Prüfung 
müssen mindestens sechs Wochen liegen. Die Bekanntmachung der Termine 
und die Benachrichtigung der Prüfungsteilnehmer erfolgt durch 
hochschulöffentlichen Aushang. 
 
 

§ 19  
Abweichung von Regelprüfungsterminen 

 
(1) Melden sich Studierende aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht 
spätestens im dritten Semester nach den Regelprüfungsterminen (§ 18 Abs. 
1) zu den Modulprüfungen oder der Abschlussprüfung an oder legen sie die 
Prüfungen, zu denen sie sich gemeldet haben, aus von ihnen zu 
vertretenden Gründen nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt ab, gelten die 
Prüfungen als erstmals abgelegt und nicht bestanden. Haben Studierende 
aus von ihnen zu vertretenden Gründen die Masterarbeit nicht innerhalb von 
drei Semestern nach der in § 18 Abs. 1 S. 2 genannten Frist eingereicht, gilt 
sie als erstmals bearbeitet und nicht bestanden. 
 
(2) Haben Studierende die Gründe für die Überschreitung der Frist des 
Absatzes 1 nicht zu vertreten, so haben sie dies unverzüglich dem Zentralen 
Prüfungsamt schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Anerkennt das 
Zentrale Prüfungsamt die Gründe, so wird den Studierenden schriftlich 
mitgeteilt, innerhalb welcher Frist sie die Prüfungen abzulegen oder die 
Ausgabe der Masterarbeit zu beantragen haben. 
 
(3) Die nicht zu vertretenden Gründe sowie Grundsätze zur 
Glaubhaftmachung und zur angemessenen Fristverlängerung werden auf 
Grund einer Satzung bestimmt. Bei der Berechnung der Fristen gemäß 
Absatz 1 werden die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen 
und die Fristen der Elternzeit (§ 38 Abs. 7 LHG M-V) nicht mit einbezogen. 
 
 

§ 20 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
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(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen einer Universität oder 
gleichwertigen Hochschule im In- und Ausland werden angerechnet, soweit 
Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn 
Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und 
Anforderungen denjenigen des jeweils entsprechenden LL.M.- Programms im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern 
eine Gesamtbewertung und -betrachtung vorzunehmen. Die Anrechnung soll 
im Rahmen des Rechts die Bereitschaft zum Auslandsstudium und zum 
Ablegen von Praktika im Ausland fördern. 
 
(2) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, so sind die Noten - soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und nach Maßgabe dieser 
Prüfungsordnung in die Berechnung der Gesamtnote mit einzubeziehen. Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „anerkannt“ 
aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.  
 
(3) Über die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und 
Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag des 
Studierenden. Der Antrag kann auch vor dem Wechsel an die Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald oder von der Ernst-Moritz-Arndt-Universität an 
eine andere Universität gestellt werden und ist nach Möglichkeit rechtzeitig 
vor dem nächsten Immatrikulationstermin zu bescheiden. Der Antragsteller 
hat in angemessener Frist alle für die Gleichwertigkeitsprüfung 
erforderlichen Belege beizubringen.  
 
(4) Praktika werden angerechnet, soweit sie in Umfang und fachlichen 
Anforderungen den Anforderungen des entsprechenden Masterprogramms 
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald im Wesentlichen 
entsprechen. Eine teilweise Anrechnung von Praktika ist möglich. Bei der 
vollständigen oder teilweisen Anrechnung ist das ECTS anzuwenden.  
 
 

§ 21 
Wiederholung von Prüfungen und der Masterarbeit 

 
(1) Eine nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Modulprüfung 
oder Abschlussprüfung oder eine mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertete 
Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. Besteht eine Modulprüfung aus 
mehreren Prüfungsleistungen, von denen nur ein Teil nicht bestanden 
wurde, beschränkt sich die Wiederholungsmöglichkeit auf die nicht 
bestandenen Prüfungsleistungen. 
 
(2) Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modul- oder 
Abschlussprüfung ist auf Antrag zu gewähren, wenn ein besonderer Härtefall 
vorliegt. Im Übrigen kann im Verlaufe des Studiums einmalig eine 
Modulprüfung ein zweites Mal wiederholt werden. Der Antrag nach Satz 1 ist 
unter Glaubhaftmachung der Gründe schriftlich innerhalb von einer Woche 
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nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an das Zentrale Prüfungsamt zu 
richten.  
 
(3) Fehlversuche an anderen Hochschulen sind anzurechnen. 
 
(4) Die erste und gegebenenfalls die zweite Wiederholungsprüfung sind im 
Rahmen der Prüfungstermine zum jeweils nächstmöglichen Prüfungstermin 
abzulegen. Sofern Prüfungen nicht turnusmäßig in jedem Semester 
stattfinden, wird ein Wiederholungstermin in den ersten vier Wochen des 
folgenden Semesters angeboten. Die Wiederholung einer Masterarbeit ist 
innerhalb von drei Monaten nach Rückgabe der zu wiederholenden 
Masterarbeit oder nach Abschluss der letzten Modulprüfung zu beantragen.  
 
(5) Melden Studierende sich aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht 
binnen der in Absatz 4 S. 3 genannten Frist zur Wiederholung der 
Masterarbeit, so gilt diese als bearbeitet und mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. 
 
(6) Eine bestandene Modul- oder Abschlussprüfung darf außer im Fall des § 
22 Abs. 2 nicht wiederholt werden. Eine mit wenigstens „ausreichend“ (4,0) 
bewertete Masterarbeit darf nicht wiederholt werden.  
 
 

§ 22  
Freiversuch 

 
(1) Haben Studierende nach ununterbrochenem Studium Modulprüfungen 
und die Abschlussprüfung innerhalb der Regelstudienzeit spätestens zu dem 
in dieser Prüfungsordnung vorgesehenen Regelprüfungstermin erstmals 
abgelegt, so gelten die Prüfungen, die nicht bestanden wurden, als nicht 
unternommen (Freiversuch). Die Prüfungsleistung gilt als erstmals abgelegt, 
wenn der Kandidat zugelassen wurde und an der Prüfung tatsächlich 
teilgenommen hat. Satz 1 findet keine Anwendung auf eine Prüfung, die 
wegen eines Täuschungsversuchs oder Ordnungsverstoßes als nicht 
bestanden gilt. In diesem Falle gilt die erste reguläre Prüfung als nicht 
bestanden. Bei Hochschul-, Studiengangs- oder Fachwechsel werden frühere 
Studienzeiten nach Maßgabe des § 20 auf das Fachstudium angerechnet. 
 
(2) Im Rahmen des Freiversuchs bestandene Modulprüfungen und die 
Abschlussprüfung können auf Antrag der Studierenden einmal zur 
Notenverbesserung wiederholt werden. Dabei zählt das jeweils bessere 
Ergebnis. Der Antrag ist binnen vier Wochen nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses schriftlich an das Zentrale Prüfungsamt zu richten. § 21 
Abs. 4 S. 1 und § 10 Abs. 2 S. 2 gelten entsprechend.  
 
(3) Ein Studium gilt als nicht unterbrochen im Sinne von Absatz 1  

1. für die Zeiten des Mutterschutzes und Elternzeiten bis zu vier 
Semestern in entsprechender Anwendung der Landesverordnung 
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über die Elternzeit für die Beamten und Richter im Land 
Mecklenburg-Vorpommern (Elternzeitlandesverordnung – EltZLVO 
M-V) v. 22. Februar 2002 (GVOBl. M-V S. 134) sowie Zeiten der 
Ableistung des Wehr- und Ersatzdienstes; die Berücksichtigung 
dieser Zeiten setzt eine Beurlaubung vom Studium voraus, die 
nachzuweisen ist; 

2. für die Dauer einer Beurlaubung gemäß § 21 Abs. 2 des 
Landeshochschulgesetzes; 

3. für Zeiten einer Tätigkeit in der Selbstverwaltung der Universität 
oder in den Organen der Studentenschaft, soweit sie den 
Kandidaten nachhaltig an einem ordnungsgemäßen Studium 
gehindert hat. Die Entscheidung trifft das Zentrale Prüfungsamt, 
das im Einzelfall bis zu zwei Semester berücksichtigen kann.  

 
(4) Wiederholungen von Modulprüfungen sind nach dem Bestehen der 
Abschlussprüfung nicht mehr zulässig. 

 
 

§ 23  
Verfahren bei Krankheit 

 
(1) Macht der Kandidat glaubhaft, dass er wegen länger andauernder 
körperlicher oder psychischer Beschwerden ganz oder teilweise nicht in der 
Lage ist, Prüfungsleistungen in der vorgesehenen Form zu erbringen, hat der 
Prüfungsausschuss ihm zu gestatten, die Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer 
anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt, wenn der Kandidat 
glaubhaft macht, Prüfungsleistungen nur mit besonderen technischen 
Hilfsmitteln erbringen zu können. Zum Nachweis ist ein ärztliches Attest 
vorzulegen.  
 
(2) Ein entsprechender Antrag ist vom Kandidaten bei der Meldung zur 
jeweiligen Modulprüfung oder zur Abschlussprüfung zu stellen; er ist 
schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und beim 
Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Tritt ein entsprechendes Ereignis nach 
der Meldung ein, ist der Antrag unverzüglich zu stellen. 

 
 

§ 24 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfung wird mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, wenn der 
Kandidat einen Prüfungstermin, zu dem er zugelassen ist, ohne triftigen 
Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung, die er angetreten hat, 
ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche 
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit oder 
der vorgeschriebenen Form erbracht wird. Die Studierenden können auch in 
elektronischer Form innerhalb von 21 Tagen nach Abschluss des 
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Anmeldezeitraums ohne Nennung von Gründen von angemeldeten 
Prüfungen zurücktreten. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe 
müssen dem Zentralen Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Im Falle einer Krankheit haben die Studierenden 
ein ärztliches Attest vorzulegen, bei erneutem Rücktritt wegen Krankheit und 
bei Wiederholungsprüfungen ein amtsärztliches Attest. Soweit die Einhaltung 
von Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wiederholung von 
Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung 
von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der 
Krankheit des Kandidaten die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu 
versorgenden Kindes gleich. Werden die Gründe anerkannt, so wird vom 
Prüfungsamt in Absprache mit dem Prüfer ein neuer Termin anberaumt. Die 
bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse werden in diesem Fall angerechnet. 
Für die Masterarbeit findet § 14 Abs. 12 Anwendung. 
 
(3) Versucht ein Kandidat, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 
wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet. Stellt bei 
der Begutachtung einer Klausur oder Masterarbeit nur ein Prüfer einen 
Täuschungsversuch fest, muss der Prüfungsausschuss einen weiteren 
Gutachter bestellen. Stellt auch dieser die Täuschung fest, wird die Prüfung 
oder Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Stellt er keine 
Täuschung fest, tritt seine Bewertung an die Stelle des Gutachters, der die 
Täuschung festgestellt hat. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung vorsätzlich stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder 
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend” (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der 
Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer 
Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Kann eine erbrachte Leistung nicht einer bestimmten Person zugeordnet 
werden, insbesondere wegen weitgehender Übereinstimmung von 
Leistungen verschiedener Personen, werden die betroffenen Arbeiten ganz 
oder, je nach dem Maß der Übereinstimmung, teilweise nicht gewertet. 
 
(5) Der Kandidat kann innerhalb einer Woche verlangen, dass die 
Entscheidungen nach Absatz 3 S. 1 und 5 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
 
 

§ 25  
Ungültigkeit der Prüfung 

 
(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
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Prüfungsausschuss nachträglich die Note für diejenige Prüfungsleistung, bei 
deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entsprechend § 24 Abs. 3 
berichtigen. Entsprechendes gilt für die Masterarbeit. Gegebenenfalls kann 
der Prüfungsausschuss die Masterprüfung für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen dieser Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann der Prüfungsausschuss die 
entsprechende Prüfung sowie die Masterprüfung für nicht bestanden 
erklären. 
 
(3) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen; gegebenenfalls wird ein neues 
erteilt. Mit dem unrichtigen Zeugnis wird auch die LL.M.- Urkunde 
eingezogen, wenn die Masterprüfung aufgrund einer Täuschung für nicht 
bestanden erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 S. 
2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 
 
 

§ 26  
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird 
Studierenden auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in ihre schriftlichen 
Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die 
Prüfungsprotokolle gewährt. In einzelne Prüfungsarbeiten und deren 
Protokolle wird innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des jeweiligen 
Prüfungsergebnisses Einsicht gewährt. Der Antrag ist beim Zentralen 
Prüfungsamt zu stellen. 
 

 
§ 27 

Verfahren bei belastenden Entscheidungen 
 
(1) Der Prüfungsausschuss beziehungsweise das Zentrale Prüfungsamt hat 
den Studierenden belastende Entscheidungen unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen und zu begründen. Sie sind mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. Dem Kandidaten ist vorher rechtliches Gehör zu gewähren. Satz 2 
und 3 gelten nicht für die Bewertung von einzelnen Prüfungsleistungen. Satz 3 
gilt ferner nicht für die Bildung der Gesamtnote nach § 32. 
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(2) Widersprüche gegen Entscheidungen nach Absatz 1 S. 1 sind beim 
Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Das Zentrale Prüfungsamt oder der 
Prüfungsausschuss entscheiden über Widersprüche im Rahmen ihrer 
Kompetenzen nach §§ 28 und 30. 

 
 

§ 28 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Durch Beschluss des Fakultätsrates wird ein Prüfungsausschuss gebildet. 
Der Prüfungsausschuss ist für alle das Prüfungsverfahren betreffenden 
Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens und für die weiteren 
durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig, soweit in dieser 
Ordnung Aufgaben nicht dem Zentralen Prüfungsamt zugewiesen sind. Zur 
Erledigung der in § 30 genannten Aufgaben und Entscheidungen steht ihm 
das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. Drei Wochen nach 
Vorlesungsbeginn erstellt der Prüfungsausschuss eine Übersicht über die in 
dem betreffenden Semester abzuhaltenden Modulprüfungen und gibt diese 
öffentlich bekannt.  
 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören drei Professoren, ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und ein Studierender an. Der Fakultätsrat bestellt den 
Vorsitzenden, seinen Stellvertreter, die weiteren Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sowie deren Stellvertreter. Der Vorsitzende wird aus 
der Gruppe der Professoren bestellt. 
 
(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die des studentischen 
Mitglieds ein Jahr. Wiederbestellung ist möglich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperiode weiter 
aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr Amt angetreten 
haben. 
 
(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht Angehörige des 
öffentlichen Dienstes sind, werden sie durch den Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser 
Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig dem 
Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten 
einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeiten 
sowie über die statistische Verteilung der Modul-, mündliche Abschluss- und 
Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt dem Fakultätsrat Anregungen zur 
Reform der Prüfungsordnung und der Studienordnung. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der 
Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein. 
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§ 29 

Verfahren im Prüfungsausschuss 
 
(1) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Prüfungsausschusses ein. Er 
muss eine Sitzung einberufen, wenn dies ein Mitglied des 
Prüfungsausschusses verlangt. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder 
unter Einhaltung der Ladungsfrist von drei Tagen schriftlich geladen sind und 
die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
(3) Die Stellvertreter der Mitglieder des Prüfungsausschusses gemäß § 28 
Abs. 2 S. 2 vertreten bei Abwesenheit die einzelnen Mitglieder des 
Ausschusses. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Entscheidung eines 
Mitgliedes des Prüfungsausschusses Verfahrensgegenstand ist. Scheidet ein 
Mitglied des Prüfungsausschusses aus, so rückt sein Stellvertreter nach. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss wählt mit der Mehrheit seiner Mitglieder aus 
seiner Mitte einen Schriftführer. 
 
(5) Über die wesentlichen Gegenstände der Sitzung und die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses wird vom Schriftführer ein Protokoll angefertigt. 
 
(6) Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses. Absatz 7 
gilt entsprechend. Auf Verlangen des Vorsitzenden oder eines Mitglieds 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(7) Sofern Entscheidungen eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses 
Verfahrensgegenstand sind, darf das betroffene Mitglied nicht an der 
Entscheidung mitwirken und wird nach Maßgabe von §§ 28 Abs. 2, 29 Abs. 3 
vertreten. 
 
 

§ 30 
Zentrales Prüfungsamt 

 
(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses gemäß § 28 
Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald für die Organisation der Masterprüfungsverfahren zuständig. Es 
übt die Rechtsaufsicht über das Prüfungsverfahren aus und ergreift die zur 
Einhaltung dieser Prüfungsordnung notwendigen Maßnahmen. 
 
(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat folgende Aufgaben: 

1. Bekanntgabe der Prüfungstermine und Meldefristen für die Prüfungen 
2. Fristenkontrolle bezüglich der Prüfungstermine 
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3. Fristenkontrolle bezüglich der Meldetermine gem. § 36 Abs. 1 des 
Landeshochschulgesetzes 

4. Führung der Prüfungsakten 
5. Entgegennahme der Anträge auf Entscheidung über die Eignung 

einer Praktikumsstelle gemäß § 7 Abs. 4 sowie Mitteilung der 
getroffenen Entscheidung 

6. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von 
entsprechenden Prüfungsplänen für Prüfer und Prüfungsaufsichten 

7. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu 
Modulprüfungen, mündlicher Abschlussprüfung sowie zur 
Masterarbeit 

8. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen nach Nr. 7 
9. Erteilung der Nichtzulassung zu Prüfungen nach Nr. 7 
10. automatische Anmeldung zu Wiederholungsprüfungen 
11. Mitteilung des konkreten Prüfungstermins und der Namen der Prüfer 

an den Kandidaten durch hochschulöffentlichen Aushang 
12. Unterrichtung der Prüfer über die Prüfungstermine 
13. Entscheidung über die Anerkennung von Zeiten einer Tätigkeit in der 

Selbstverwaltung der Universität oder in den Organen der 
Studentenschaft 

14. Zulassung zur Wiederholung einer Prüfung zum Zwecke der 
Notenverbesserung gemäß § 22 Abs. 2 

15. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungstermins 
16. Kontrolle der Einhaltung der Prüfungstermine 
17. Überwachung der Bewertungsfristen 
18. Entgegennahme des Antrags auf Zuweisung eines Themas für die 

Masterarbeit 
19. Zustellung des Themas der Masterarbeit an den Kandidaten und 

Überwachung der Einhaltung der Bearbeitungszeit 
20. Entgegennahme der fertig gestellten Masterarbeit 
21. Benachrichtigung des Kandidaten über das Prüfungsergebnis 
22. Erstellen von Bescheiden über das Nichtbestehen von Prüfungen 
23. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, 

Leistungsübersichten, Diploma Supplements sowie LL.M.- Urkunden 
24. Genehmigung von Rücktritten 

 
 

§ 31 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Er kann das 
Recht zur Bestellung dem Vorsitzenden übertragen. Ein kurzfristiger Wechsel 
der Prüfer aus zwingenden Gründen ist zulässig. 
 
(2) Der Kandidat kann für die mündliche Abschlussprüfung und die 
Masterarbeit Prüfer vorschlagen; der Vorschlag begründet keinen 
Rechtsanspruch auf Bestellung der vorgeschlagenen Prüfer. 
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(3) Zu Prüfenden werden nur gemäß § 36 Abs. 4 des 
Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte Personen bestellt. 
Abschlussprüfungen werden in der Regel von Professoren und habilitierten 
Lehrkräften abgenommen. Die Bestellung erfolgt für jedes Semester 
pauschal durch den Prüfungsausschuss. 
 
(4) Beisitzer kann nur sein, wer die entsprechende Prüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt hat.  
 
(5) Für Prüfer und Beisitzer gilt § 28 Abs. 4 entsprechend.  
 
 

§ 32 
Bildung der Gesamtnote 

 
(1) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Diese setzt sich 
zusammen aus dem Durchschnitt der Noten aller benoteten 
studienbegleitenden Modulprüfungen entsprechend der durch den work load 
gekennzeichneten Gewichtung der Module (einschließlich der vorgesehenen 
Seminarleistungen), der Note der Masterarbeit sowie der Note der 
mündlichen Abschlussprüfung in folgender Gewichtung: 
 
Modulprüfungen (Durchschnittsnote)  50 % 
Masterarbeit      35 % 
Mündliche Abschlussprüfung    15 % 
 
(2) Bei der Berechnung der Gesamtnote gemäß Absatz 1 wird nur die erste 
Stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. 
 
Die Gesamtnote lautet: 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut; 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend; 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend; 
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend. 
 
(3) Bei einem Durchschnitt von besser als 1,1 wird das Gesamturteil „mit 
Auszeichnung bestanden” erteilt. 
 
(4) Neben der Gesamtnote nach Absatz 1 wird eine relative Note (ECTS-
Note) ausgewiesen. Als Grundlagen für die Berechnung der ECTS- Note 
werden neben dem Abschlussjahrgang die zwei vorherigen Jahrgänge als 
Kohorte erfasst. Die Vergabe der ECTS- Note erfolgt entsprechend folgender 
Bewertungsskala:  

 
A = die besten   10 % 
B = die nächsten  25 % 
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C = die nächsten  30 % 
D = die nächsten  25 % 
E = die nächsten  10 %  

 
 

§ 33  
Zeugnis  

 
(1) Hat ein Kandidat die Masterprüfung bestanden, so erhält er unverzüglich, 
möglichst innerhalb von vier Wochen, über die Ergebnisse ein Zeugnis. In 
das Zeugnis werden die Prüfungsnoten der mündlichen Abschlussprüfung, 
das Thema der Masterarbeit und deren Note sowie die Namen der Prüfer und 
die Gesamtnote sowie die ECTS- Note aufgenommen.  
 
(2) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Datenabschrift („Transcript of 
Records“). In die Datenabschrift werden alle absolvierten Module 
einschließlich der dafür vergebenen (ECTS-kompatiblen) Leistungspunkte 
und Prüfungsnoten aufgenommen.  
 
(3) Dem Zeugnis wird eine Übersicht über die Inhalte des absolvierten 
Studienganges beigefügt (Diploma Supplement).  
 
(4) Zeugnis, Datenabschrift und Diploma Supplement tragen das Datum des 
Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. Sie werden 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 
 
(5) Beenden Studierende ihr Studium nicht, unterbrechen sie die Ausbildung 
oder wechseln sie vor Abschluss des Studiums die Hochschule, so erhalten 
sie auf Antrag eine Absatz 2 entsprechende Bescheinigung der Universität. 
Der Antrag ist an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und 
beim Zentralen Prüfungsamt der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
einzureichen. Die Bescheinigung ist mit dem Siegel der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald zu versehen. 
 
 

§ 34 
LL.M.- Urkunde 

 
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten die LL.M.- Urkunde 
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades „Master 
of Laws“ (LL.M.) gemäß § 8 dieser Ordnung mit Hinweis auf das vom 
Kandidaten gewählte Programm beurkundet.  
  
(2) Die LL.M.- Urkunde wird mit dem Datum des Zeugnisses versehen, vom 
Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald versehen. 
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§ 35 
Sprache 

 
(1) Dem Abschlusszeugnis und der Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades wird eine englischsprachige Übersetzung beigefügt. 
 
(2) Bescheinigungen im Sinne von § 33 Abs. 3 können auf Antrag der 
Studierenden zusätzlich in englischer Sprache ausgestellt werden.  
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§ 36 
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmals für Studierende, die nach dem In-
Kraft-Treten an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald für den 
Studiengang „Master of Laws“ (LL.M.) immatrikuliert werden.  
 
(2) Für die Studierenden, die vor dem In-Kraft-Treten dieser 
Prüfungsordnung an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald für den 
Studiengang „Master of Laws“ (LL.M.) schon immatrikuliert waren, finden die 
Vorschriften der Prüfungsordnung vom 26. Januar 20044, geändert durch die 
Satzung vom 17. Mai 20055, weiterhin Anwendung, dies jedoch längstens  
bis zum 30. September 2010. 
 
 

§ 37 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im 
Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die  Prüfungsordnung vom 26. Januar 2004, geändert 
durch die Satzung vom 17. Mai 2005, außer Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Studienkommission des Senats 
vom 24. Januar 2007, 26. März 2007 und 13. Dezember 2007, der mit 
Beschluss des Senats vom 3. Mai 2006 gemäß §§ 81 Abs. 7 LHG und 20 
Abs. 1 Satz 2 der Grundordnung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald die Befugnis zur Beschlussfassung verliehen wurde, und der 
Genehmigung des Rektors vom 28. Mai 2008. 
 
Greifswald, den 28. Mai 2008 
 
 
 

Der Rektor 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Universitätsprofessor Prof. Dr. rer. nat. Rainer Westermann 
 

Mittl.bl. BM M-V 2008 S. 657 
 

                                                 
4 Mittl.bl. BM M-V S. 238 
5 Mittl.bl. BM M-V S. 862 
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Anlage 1 
zur Prüfungsordnung für den Studiengang „Master of Laws“ (LL.M.) 
an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald  

 
Prüfungsanforderungen für die einzelnen Masterprogramme 
 
1. Abschnitt: „Master of Laws in Comparative Law and EU Law“ 
 

§ 1  
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester und umfasst 3600 
Arbeitsstunden (work load), für die 120 Leistungspunkte vergeben werden. 
 
 

§ 2 
Module und Prüfungsleistungen 

 
(1) Im Rahmen des Studiums zum „Master of Laws in Comparative Law and 
EU Law“ werden folgende rechtswissenschaftliche Module angeboten und mit 
nachstehenden Inhalten wie folgt abgeprüft: 
 

Module und Prüfungsinhalte Work 
load 

ECTS Modulprüfu
ng 

Prüfungstermin 

Europäisches Wirtschaftsrecht 
Grundfreiheiten (Vertiefung) 
Recht der öffentlichen Aufträge 
Wettbewerbsrecht  
Subventionsrecht  
Verbraucherrecht 
Außenhandelsrecht 
Landwirtschaftsrecht 

180 6 Klausuren, 
Gesamtumfa

ng 30 
min./SWS 

Am Ende des 
Semesters, in 
dem der 
entsprechende 
Modulteil 
erstmalig 
angeboten wurde 

Europarecht Vertiefung  
Institutionelle Strukturen von 
Union und Gemeinschaft 
Verfassungsdiskussion 
Grundrechtsschutz  
Kompetenzen 
Weitere Politikbereiche der 
Gemeinschaft/Union 

180 6 Klausuren, 
Gesamtumfa

ng 30 
min./SWS  

Am Ende des 
Semesters, in 
dem der 
entsprechende 
Modulteil 
erstmalig 
angeboten wurde 

Rechtsvergleichung I 
Grundzüge fremder Verfassungs- 
und Verwaltungsrechtssysteme  

- Vergleichendes Öffentliches 
Recht: Staatsaufbau und 
Staatsfunktionen, 
Grundrechte, Gesetzgebung, 

120 4  Klausuren, 
Gesamtumfa

ng 30 
min./SWS 

Am Ende des 
Semesters, in 
dem das 
entsprechende 
Modul erstmalig 
angeboten wurde  
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Verwaltungsrecht, 
Rechtsschutz; Europäisierung 
des nationalen (öffentlichen) 
Rechts 

Grundzüge fremder 
Strafrechtssysteme 

- Staaten, die das deutsche 
Strafrechtsmodell 
übernommen haben 

- schwedisches 
Strafrechtssystem  

- angloamerikanischer 
Rechtskreis hinsichtlich des 
Strafrechtssystems 

- strafrechtliche 
Verantwortlichkeit von 
Unternehmen, insbesondere: 
im Bereich des Umweltschutz- 
und Wirtschaftsstrafrechts 

- Schutz vor 
täuschungsbedingter 
Vermögensschädigung und 
vor dem Verlust öffentlicher 
Mittel 

Rechtsvergleichung II 
Grundzüge fremder 
Privatrechtssysteme  
Grundzüge der wichtigsten 
Privatrechtssysteme 
(Schwerpunkt: romanischer und 
angloamerikanischer Rechtskreis, 
Ostseeraum): Struktur, einzelne 
plakative Inhalte; Entwicklung 
des Zivilrechts; 
Juristenausbildung; 
Gerichtsstruktur, ferner: 
Wirtschaftsrecht 

120 4 Klausuren, 
Gesamtumfa
ng 30 
min./SWS 

Am Ende des 
Semesters, in 
dem das 
entsprechende 
Modul erstmalig 
angeboten wurde  
 

Rechtsvergleichung III     
Grundzüge des Rechts 
ausgewählter Staaten des 
Ostseeraumes (Grundsätze und 
Grundbegriffe des jeweiligen 
Rechts; juristische Infrastruktur)  

120 4 Klausuren, 
Gesamtumfa

ng 30 
min./SWS 

Am Ende des 
Semesters, in 
dem das 
entsprechende 
Modul erstmalig 
angeboten wurde  

Wahlmodule I und II 
a) Erwerb von 

Grundkenntnissen zur 
Geographie, Sozialstruktur, 

zusam
men 
630 

zusa
mme
n 

Siehe  
Absatz 2 

Siehe Absatz 2 
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Religion, Kulturgeschichte, 
Politik und Wirtschaft von 
Ostseeanrainer-Staaten bzw. 

b) Vertiefung der Kenntnisse 
über das Recht der 
Ostseeanrainer-Staaten bzw. 
Vertiefung der Kenntnisse 
ausgewählter Bereiche des 
europäischen 
Gemeinschaftsrechts 

21 

Seminare, Praktikum, Masterarbeit 
3 Seminare 

eigenständige wissen-
schaftliche Bearbeitung 
europarechtlicher und/oder 
rechtsvergleichender Themen; 
Vorbereitung auf die 
Masterarbeit 

Je 270 Je 9 Je 1 
Hausarbeit 
oder Referat 
à 30 min 
sowie 
mündl. 
Vortrag 

1., 2., 3. Sem. 

Praktikum 510 17  1, 2., 3. Sem. 
Masterarbeit 900 30  4.Sem. 

Zwischensumme 3570 119   
Abschlussprüfung 30 1  4. Sem. 

Gesamt 3600 120   
 
(2) Prüfungsanforderungen, Form, Dauer und Umfang der Modulprüfungen 
in den Wahlmodulen I und II ergeben sich aus der entsprechenden 
Fachprüfungsordnung des jeweiligen Fachbereichs. Werden Module aus nicht 
oder lediglich teilmodularisierten Studiengängen gewählt, bestimmt auf 
Antrag des Studierenden der Prüfungsausschuss in Absprache mit dem 
beteiligten Fach Prüfungsform und Prüfungsanforderungen.  
 
(3) Im Rahmen der als „Wahlmodul“ gekennzeichneten Bereiche müssen 
Lehrveranstaltungen im Umfang der ausgewiesenen Arbeitsbelastung 
besucht werden. Auf § 6 der Allgemeinen Bestimmungen dieser 
Prüfungsordnung wird verwiesen.  
 
(4) Die übrigen der in Absatz 1 genannten Veranstaltungen sind 
Pflichtveranstaltungen.  
 
(5) Wiederholungsprüfungen in Modulen, die mit einer Klausur 
abgeschlossen werden, können als mündliche Prüfung gemäß § 12 Abs. 4 
der Allgemeinen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung durchgeführt 
werden. Die Benachrichtigung der Prüfungsteilnehmer erfolgt mit der 
Bekanntmachung der Termine gemäß § 18 Abs. 2 S. 4 der Allgemeinen 
Bestimmungen dieser Prüfungsordnung.  
 
 

§ 3  
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Bewertung der einzelnen Module 
 

Die Bewertung der einzelnen Module entsprechend der Tabelle nach § 2 
erfolgt nach dem ECTS. 

 
 

§ 4 
Zulassung zur Abschlussprüfung 

 
Für die Zulassung zur Abschlussprüfung muss der Kandidat 89 (ECTS-
kompatible) Leistungspunkte nachweisen. 

 
 

§ 5  
Praktikum 

 
Während der vorlesungsfreien Zeit der ersten drei Semester ist ein 
(teilbares) Praktikum von mindestens drei Monaten zu absolvieren.  
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2. Abschnitt: „Master of Laws in Tax Law“ 
 

§ 1  
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester und umfasst 3600 
Arbeitsstunden (work load), für die 120 (ECTS-kompatible) Leistungspunkte 
vergeben werden. 

 
 

§ 2 
Module und Prüfungsleistungen 

 
(1) Im Rahmen des Studiums zum „Master of Laws in Tax Law“ werden 
folgende rechtswissenschaftliche Module angeboten und mit nachstehenden 
Inhalten wie folgt abgeprüft: 
 
Module und Prüfungsinhalte Work 

load 
ECTS Modul-

prüfun
g 

Prüfungs-
termin 

Steuern I 
Einführung in das Steuerrecht 
(Verfassungsrechtliche Grundlagen des 
Steuerrechts/ Steuerarten) 

- Geschriebenes Steuerverfassungsrecht 
(Gesetzgebungskompetenzen, 
Ertragshoheit und Steuerverwaltung) 

- Rechtsstaatliche Grundsätze des 
Steuerrechts 
(Gesetzmäßigkeitsprinzip, 
Rückwirkungsverbot, 
Widerspruchsfreiheit der 
Rechtsordnung) 

- Grundrechte im Steuerrecht 
- Einzelne Steuern und Steuerarten in 

ihrer Grundstruktur 
Einkommensteuerrecht 

- Einkunftsarten 
- Unterscheidung zwischen Gewinn- und 

Überschusseinkünften 
- Abgrenzung beruflicher und privater 

Aufwendungen 
- Grundlagen des steuerlichen 

Bilanzrechts 

 
 
 
 
 
 

180 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 

 
Klausur 
180 min 
 

 
 
 
 
 
 

* 

Steuern II 
Umsatzsteuerrecht 

- Grundlagen und Systematik der 
Umsatzsteuer 

- einzelne Tatbestände, 
Steuerbefreiungen, der 
Vorsteuerabzug (einschließlich 
Berichtigung und Besonderheiten im 
innergemeinschaftlichen 
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Leistungsaustausch) Internationale 
Schiedsgerichtsbarkeit 

Erbschaft- und Schenkung-
steuerrecht, Bewertungsrecht 

- Grundzüge des Bewertungsgesetzes 
- Erbschaftsteuerpflicht von Vorgängen 
- Schenkungsteuerpflicht freigiebiger 

Zuwendungen 
- Besonderheiten bei Betriebsvermögen 
- Besonderheiten bei grenzüber-

schreitenden Sachverhalten. 
Strafrechtliche Grenzen wirtschaftlichen 
Handelns 

- Erscheinungsformen der 
Wirtschaftskriminalität 

- Steuerhinterziehung und 
strafbefreiende Selbstanzeige 

- Subventionsbetrug 
- Insolvenzdelikte 
- Bilanzstrafrecht 

 
 
 
 

180 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

Klausur 
180 min 

 

 
 
 
 
* 
 

Steuern III 
Internationales Steuerrecht 

- Grundlagen des internationalen 
Steuerrechts 

- Begriff und Geschichte des 
internationalen Steuerrechts 

- Deutsches Welteinkommensteuer-
prinzip des Einkommen- und 
Körperschaftsteuerrechts 

- Besteuerung von Steuerausländern 
mit Inlandsbezug 

- Maßnahmen zur Beseitigung von 
Doppelbesteuerung (einschließlich des 
Rechts der 
Doppelbesteuerungsabkommen) 

Steuerrecht im Verfahren 
- Überblick über das allgemeine 

Steuerrecht (Steuerschuldrecht) und 
das Besteuerungsverfahren 

- Ermittlungsverfahren (einschließlich 
der Außenprüfung), das 
Festsetzungsverfahren (einschließlich 
der Korrektur von 
Steuerfestsetzungen) 

- außergerichtliches 
Rechtsbehelfsverfahren 

 
 
 
 
 
 

120 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

Klausur 
180 min 

 

 
 
 
 
 
 
* 
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Steuern IV 
Grundlagen der Besteuerung 
unternehmerischer Tätigkeit 

- Steuerliche Pflichten infolge einer 
unternehmerischen Tätigkeit 

- Grundzüge der Umsatzsteuer 
- Einkommensteuer mit dem 

Schwerpunkt gewerbliche Einkünfte 
- Gewerbesteuer 
- Körperschaftsteuer 
- Besteuerung von Dividenden und 

schuldrechtlichen Verträgen zwischen 
Gesellschaft und Gesellschafter 

Grundzüge des 
Verbrauchsteuerrechts; 
Grunderwerbsteuerrecht, sonstige 
Steuerarten 

- Grundzüge des Verbrauchsteuerrechts 
am Beispiel der Branntwein- und der 
Tabak- steuer 

- Verfahrensrechtliche Besonderheiten  
- Die Grunderwerbsteuer als Typus der 

Verkehrsteuer 
- Besonderheiten bei gesell-

schaftsrechtlichen Sachverhalten 

 
 
 
 
 
 
 
 
240 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klausur, 180 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
Sem. 

Ökonomie I 
Technik des betrieblichen 
Rechnungswesens 

- Finanzbuchhaltung, 
Betriebsabrechnung, Grundlagen der 
Bilanzierung und Bewertung 

180 6 Klausur  
120 min 

1. 
Sem. 

Ökonomie II 
Internes und externes Rechnungswesen 

- Kosten- und Leistungsrechnung; 
Bilanzierung und Bewertung im 
handelsrechtlichen Einzelabschluss 

Investition und Finanzierung 
- Methoden der Investitionsrechnung, 

Investitions- und 
Konsumentscheidungen, Grundlagen 
betrieblicher 
Finanzierungsentscheidungen)  

360 12 Klausur 120 
min. 
 

2. 
Sem. 
 

Ökonomie III 
Theorie des Rechnungswesens 

- Bilanztheorie; informationsorientierte 
Ausgestaltung des Rechnungswesens, 
Jahresabschlussanalyse 

90 3 Klausur  
90 min 

2. 
Sem. 

Vorlesungsbegleitendes Kolloquium 
Praktische Umsetzung der im Wirtschafts- 
und Steuerrecht erworbenen Kenntnisse 

90 3 Identisch mit der 
des parallel 
angebotenen 
Steuer-Moduls 

2. 
Sem. 

Sprache     
Erwerb oder Vertiefung rechts- und 180 6 Richtet sich 2. 
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wirtschaftsbezogener 
Fremdsprachenkenntnisse 

nach der PO des 
jeweiligen 
Fachbereichs  

Sem.  

Seminare, Praktikum, Masterarbeit 
2 Seminare 

- eigenständige wissenschaftliche 
Bearbeitung steuerrechtlicher oder 
wirtschaftswissenschaftlicher Themen; 
Vorbereitung auf die Masterarbeit 

á 
270 

á 9 
 

2 Hausarbeiten; 
2 Referate á 30 
min 

1., 3. 
Sem. 

Praktikum 510 17  2., 3. 
Sem. 

Masterarbeit 900 30  4.Sem. 
Zwischensumme 3570 119   
Abschlussprüfung 30 1  4. 

Sem. 
Gesamt 3600 120   

 
*Diese Module bzw. Lehrveranstaltungen werden in einem 3semestrigen 
Rhythmus angeboten. Die Modulprüfungen sind in dem Semester abzulegen, 
in dem das Modul während des Studiums erstmals angeboten wird. 
 
Der Besuch der aufgeführten Veranstaltungen ist verbindlich.  
 
(2) Wiederholungsprüfungen in Modulen, die mit einer Klausur 
abgeschlossen werden, können als mündliche Prüfung gemäß § 12 Abs. 4 
der Allgemeinen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung durchgeführt 
werden. Die Benachrichtigung der Prüfungsteilnehmer erfolgt mit der 
Bekanntmachung der Termine gemäß § 18 Abs. 2 S. 4 der Allgemeinen 
Bestimmungen dieser Prüfungsordnung.  

 
 

§ 3 
Bewertung der einzelnen Module 

 
Die Bewertung der einzelnen Module entsprechend der Tabelle nach § 2 
erfolgt nach dem ECTS.  

 
 

§ 4 
Zulassung zur Abschlussprüfung 

 
Für die Zulassung zur Abschlussprüfung muss der Kandidat 89 (ECTS-
kompatible) Leistungspunkte nachweisen. 

 
 

§ 5 
Praktikum 
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Während der vorlesungsfreien Zeit der ersten drei Semester ist ein 
Praktikum von mindestens drei Monaten zu absolvieren.  
 
 
Anlage 2:  Diploma Supplement für das Programm „Comparative Law and 

European Law“ 
  Diploma Supplement für das Programm „Tax Law” 

Diploma Supplement für das Programm  
„Comparative Law and European Law“ 

 
 
ERNST MORITZ ARNDT 

UNIVERSITÄT GREIFSWALD  
 
 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 
 

1.1  Family Name/ First Name 
XXX, XXX 

  
1.2  Date, Place, Country of Birth 
XXX,XXX.XXX 
 
1.3 Student ID Number or Code 

 XXXXXX 
 
2. QUALIFICATION 
 
 2.1 Name of Qualification 
 Master of Laws – LL.M. 
 
 Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 
 n. a. 
 
 2.2 Main Fields of Study 
 Comparative Law and European Law 
 
 2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 
 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
 Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 
 
 Status (Type/ Control) 
 University/ State Institution 
 
 2.4 Institution Administering Studies 
 same 
 
 Status (Type/ Control) 
 same/ same 
 
 2.5 Language(s) of Instruction/ Examination 
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 German, English / German 
 
3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 
 

3.1 Level 
Postgraduate (second degree) program (two years, 120 credit points): 
subject (73 credit points) with internship (17 credit points) and master thesis 
(30 credit points). 

  
 3.2 Official Length of Program 

Two years 
3.3 Access Requirements 
Bachelor of Laws or Erste juristische Prüfung or foreign equivalent;   
Overall grade of at least “befriedigend” (“satisfactory” or equivalent) 

 
4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 
  

4.1 Mode of Study 
 Full-time 
 
 4.2 Program Requirements 

The LL.M.-Program in Comparative Law and European Law is designed to 
enable students to recognize and solve legal issues related to Private 
International Law as well as Private Laws of foreign legal systems. Students 
are introduced to Constitutional, Administrative and Criminal Laws of various 
European legal systems, special emphasis being laid on the Baltic Region. In 
addition, students extend their knowledge of EU Law and European Private 
Law. Regional and cultural studies of countries bordering the Baltic Sea 
complete the program. Students may choose a second foreign language as 
one of their electives.  
As the program is mainly research-oriented, students are required to submit 
at least three seminar papers on legal issues (9 credits each), thereby 
developing and enhancing their research skills and original thinking. They 
complete their LL.M. thesis within a period of nine months.   
A practical training period of at least three months is also part of the 
program.  

 
 4.3 Program Details 

See Transcript for list of courses and grades; and “Prüfungszeugnis” 
(Examination Certificate) for final examinations and topic of thesis, including 
evaluations. 

 
 4.4 Grading Scheme 
 General grading scheme cf. 8.6 
 
 4.5 Overall Classification (in original language) 
 XXX 
 

Accumulative exams (average grade) count 50 %; Master thesis counts 35 
%; final exam counts 15 %.  

 
 5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
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5.1 Access to Higher Study 
Qualifies to apply for admission to doctoral work (thesis research)  
 

 5.2 Professional Status 
 n. a.  
 
6. ADDITIONAL INFORMATION 
 
 6.1 Additional Information 
 n.a. 
 
 6.2 Further Information Sources 

About the institution: www.uni-greifswald.de; for national information 
sources cf. Sec. 8 

 
7. CERTIFICATION 
 This Diploma Supplement refers to the following original documents:  
 Urkunde über die Verleihung des Master of Laws XXX 
 Prüfungszeugnis XXX 
 Transcript of Records XXX 
 
 
 
 
Certification Date: XXX 
 
 
 
 

 
(Official Stamp/ Seal) 

 

_______________________________
___ 
XXX 

Chairman 
Examination Committee 

 
8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 
The information on the national higher education system on the following pages 
provides a context for the qualification and the type of higher education that 
awarded it (DSDoc 01/03.00)   
 

http://www.uni-greifswald.de/
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Diploma Supplement für das Programm „Tax Law” 
 

ERNST MORITZ ARNDT 

UNIVERSITÄT GREIFSWALD 
 

 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and 
UNESCO/CEPS. The purpose of the supplement is to provide independent data to improve the international 
‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). 
It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were 
pursued and successfully complemented by the individual named on the original qualification to which this 
supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions 
about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an 
explanation should give the reason. 
   
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 
 

1.3  Family Name/ First Name 
XXX, XXX 

  
1.4  Date, Place, Country of Birth 
XXX,XXX.XXX 
 
1.3 Student ID Number or Code 

 XXXXXX 
 
2. QUALIFICATION 
 
 2.1 Name of Qualification 
 Master of Laws – LL.M. 
 
 Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 
 n. a. 
 
 2.2 Main Fields of Study 
 Tax and Economic Law 
 
 2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 
 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
 Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 
 
 Status (Type/ Control) 
 University/ State Institution 
 
 2.4 Institution Administering Studies 
 same 
 
 Status (Type/ Control) 
 same/ same 
 
 2.5 Language(s) of Instruction/ Examination 
 German, English / German 
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3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 
 

3.1 Level 
Postgraduate (second degree) program (2 years, 120 credit points): subject 
(73 credit points) with internship (17 credit points) and master thesis (30 
credit points). 
 

 3.2 Official Length of Program 
 Two years 
 
 3.3 Access Requirements 

Bachelor of Laws or Erste juristische Prüfung or foreign equivalent; 
Overall grade of at least: “befriedigend” (“satisfactory” or equivalent) 

 
4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 
 
 4.1 Mode of Study 
 Full-time 
 
 4.2 Program Requirements 

Attending the LL.M. Program in Tax and Economic Law, students gain 
extensive knowledge of Tax Law in general and explore the specific issues of 
Income, Sales and Corporation Tax Law. In addition, the program exposes 
them to various aspects of Business Administration/Economics, familiarizing 
them with Legal Forms of Enterprise, Corporate Accountancy and Public 
Finance. Students are required to improve their competence in a foreign 
language.  
As the program is mainly research-oriented, students are required to submit 
two seminar papers on legal or economic issues (9 credits each), thereby 
developing and enhancing their research skills and original thinking. They 
complete their LL.M. thesis within a period of nine months.  
A practical training period of at least three months is also part of the 
program.  
 

 4.3 Program Details 
See Transcript for list of courses and grades; and “Prüfungszeugnis” 
(Examination Certificate) for final examinations and topic of thesis, including 
evaluations. 

 
 4.4 Grading Scheme 
 General grading scheme cf. 8.6 
 
 4.5 Overall Classification (in original language) 
 XXX 
 

Accumulative exams (average grade) count 50 %; Master thesis counts 35 
%; final exam counts 15 %.  
 

5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
  

5.1 Access to Higher Study 
Qualifies to apply for admission to doctoral work (thesis research)  
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 5.2 Professional Status 
 n. a.  
 
6. ADDITIONAL INFORMATION 
 
 6.1 Additional Information 
 n.a. 
 
 6.2 Further Information Sources 

About the institution: www.uni-greifswald.de; for national information 
sources cf. Sec. 8 

 
7. CERTIFICATION 
 This Diploma Supplement refers to the following original documents:  
 Urkunde über die Verleihung des „Master of Laws“ XXX 
 Prüfungszeugnis XXX 
 Transcript of Records XXX 
 
 
 
Certification Date: XXX 
 
 
 
 

 
(Official Stamp/ Seal) 

 

 
___________________ 

Chairman 
Examination Committee 

 
8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 
The information on the national higher education system on the following pages 
provides a context for the qualification and the type of higher education that 
awarded it (DSDoc 01/03.00)  
 

http://www.uni-greifswald.de/
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